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Im § S Abs, 2 wird die Sachhaftung geregelt .  Die Sachhaftung 

tr i t t  ein, wenn von einer Sache Störungen oder Gefahren aus

gehen. Für derart ige Gefahren ist  derjenige verantwort l ich, 

der die recht l iche oder tatsächl iche Gewalt  über die Sache 

ausübt.  Das können z. B. Rechtsträger bzw. auch die Personen, 

die für diese handeln, Eigentümer, Besitzer oder Verwalter 

sowie Personen sein, die die tatsächl iche Gewalt  über die 

Sache ausüben, unabhängig davon, ob sie hierzu berecht igt  

s ind oder nicht.  Das VP-Gesetz geht bei der Sachhaftung davon 

aus, daß jeder für den Zustand seiner Sachen verantwort l ich 

ist  und er sie nicht in einen solchen Zustand kommen lassen 

darf ,  durch den Gefahren verursacht werden. Er muß dann solche 

Gefahren beseit igen, unabhängig davon, ob die von der Sache 

ausgehende Gefahr durch oder ohne sein Handeln entstanden ist .  

Die Art  und Weise des Entstehens der Sachhaftung hat zur Konse 

quenz, daß eine Person nur im Rahmen der recht l ichen oder tat

sächl ichen Gewalt  über die Sache für die Gefahrenabwehr ver

antwort l ich gemacht werden kann.

Das bedeutet zum Beispiel ,  der Eigentümer eines Pkw 
kann veranlaßt werden, die sich an seinem Pkw bef ind
l ichen, die öffent l iche Ordnung und Sicherheit  gefährden
den Symbole zu entfernen. Er ist  dazu auch dann ver
pf l ichtet,  wenn diese von einem anderen Nutzer ange
bracht wurden.
Der Eigentümer eines Grundstückes kann für die Beseit i 
gung einer Hetzlosung verantwort l ich gemacht werden, 
die von unbekannten Personen an der Grundstücksumfr ie- 
dung angebracht wurden.

Zur Gefahrenabwehr im Rahmen der Sachhaftung gemäß § 9 Abs. 2 

ist  der Eigentümer usw. dann nicht verpf l ichtet,  wenn er nicht 

in der Lage ist ,  die tatsächl iche Gewalt  über die Sache aus

zuüben. So kann der Eigentümer eines Pkw für die Beseit igung 

von Losungen oder Symbolen nicht verantwort l ich gemacht werden 

wenn ihm der Pkw gestohlen wurde und sich der Pkw noch in der 

Verfügungsgewalt  der Täter bef indet.


